
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Fränkische Gesellschaft zur Förderung der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit e.V. hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, die wirtschaftliche, technische und kulturelle Zusammenarbeit zwischen der Region Fran-

ken und der Volksrepublik China zu festigen und zu vertiefen. 

Dies soll durch Intensivierung der Zusammenarbeit in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Austausch von 

Praktikanten, Studenten und Experten sowie durch die gegenseitige Vermittlung von Kenntnissen und Infor-

mationen geschehen. 

Bitte tragen auch Sie durch Ihren Beitritt zur Gesellschaft dazu bei, die Erfüllung unserer Arbeit zu  

ermöglichen. Schicken Sie einfach das Formular ausgefüllt und unterschrieben zurück. 

Für Ihre Unterstützung sagen wir herzlichen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

Walter Hartl 
Oberbürgermeister der Stadt Rothenburg o.d.T. 

(1. Vorsitzender) 

Patrick Ruh 
Bürgermeister der Stadt Feuchtwangen 

(3. Vorsitzender) 

Carda Seidel
Oberbürgermeisterin der Stadt Ansbach

(2. Vorsitzende) 

Dr. Christoph Hammer 
Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl 

(4. Vorsitzender) 

Beitragsordnung für die Fränkische Gesellschaft zur Förderung 
der Deutsch-Chinesischen Zusammenarbeit e. V. (FGZ) 

§ 1 Grundlage

Mitglieder der Fränkischen Gesellschaft zur Förderung der Deutsch-Chinesischen Zusammenarbeit e. V. 
zahlen gemäß § 5 Abs. 7 der Vereinssatzung einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, der von der Mitgliederver-
sammlung festgelegt wird. 

§ 2 Höhe des Mitgliedsbeitrags

Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung wird der Mitgliedsbeitrag pro Jahr wie folgt festgelegt: 

 Natürliche Person 20,00 Euro 
 Gemeinden/Städte 100,00 Euro 
 Landkreise/Kreisfreie Städte Körperschaften 200,00 Euro 
 Firmen/Banken 100,00 Euro 
 Arbeitsgemeinschaften/Vereine 50,00 Euro 

§ 5 Fälligkeit

Der Mitgliedsbeitrag wird zum 15. Januar jeden Jahres eingehoben. 

§ 4 Steuerliche Abzugsfähigkeit

Gemäß vorläufigem Bescheid des Finanzamtes Ansbach vom 2.12.2004 ist der Verein berechtigt, für Mit-
gliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EstDV) 
auszustellen. 

§ 5 Inkrafttreten

Die Beitragsordnung tritt am 1.1. 2005 in Kraft. 

FGZ Deutschland 

Geschäftsführer: 

Herr Klaus Huber 
Luitpoldstraße 2 
91550 Dinkelsbühl 
Telefon: 09851/ 552 360 
Telefax: 09851/ 552-362 



Beitrittserklärung 

Fränkische Gesellschaft zur Förderung der  
Deutsch-Chinesischen Zusammenarbeit e.V. (FGZ) 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE95FGZ00000705098 

Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer: _ _ _ 

Natürliche Personen    20,00 EUR 

Gemeinden / Städte  100,00 EUR 

Landkreise / kreisfreie Städte / Körperschaften 200,00 EUR 

Firmen / Banken 100,00 EUR 

Arbeitsgemeinschaften / Vereine   50,00 EUR 

Ich / wir erkläre(n) mit sofortiger Wirkung den Beitritt zu obigem Verein 

Name 

ggf. Name des Vorsitzenden / des Geschäftsführers 

Straße / Postfach 

PLZ, Ort Telefon 

E-mail

Ort, Datum       Unterschrift des Mitglieds 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger FGZ Zahlungen von meinem / unserem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die 
vom Zahlungsempfänger FGZ auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungsart: 
Wiederkehrende Zahlungen
 Einmalige Zahlungen

DE 
IBAN BIC 

Kreditinstitut ggf. abweichender Kontoinhaber 

Ort, Datum Unterschrift des Verfügungsberechtigten 



 
 
 
 
 
 

Datenschutz/Persönlichkeitsrechte 
 
(1) Die Fränkische Gesellschaft zur Förderung der Deutsch-Chinesischen Zusammenar-

beit e.V. (FGZ; vertreten durch den Vorsitzenden Oberbürgermeister Walter Hartl, 
Marktplatz 1, 91541 Rothenburg ob der Tauber) erhebt, verarbeitet und nutzt perso-
nenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachli-
che Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung 
der gemäß der Vereinssatzung zulässigen Zwecke und Aufgaben. Die Speicherung 
der Daten erfolgt für die Dauer der Mitgliedschaft sowie entsprechend der gesetzli-
chen Aufbewahrungsfristen. 

 
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:  

 Name und Anschrift, 
 Bankverbindung,  
 Telefonnummern (Festnetz und Mobil), 
 Email-Adressen,  
  
 
(2) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Regelungen das Recht auf Auskunft 

über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck 
der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Das 
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen kann von je-
dem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden. Ebenso besteht ein Beschwerderecht 
bei der Aufsichtsbehörde. 

 
(3)  Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene  Anerkennung der Vereinssat-

zung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Verände-
rung, Übermittlung) und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in dem vorge-
nannten Ausmaß und Umfang zu. Ebenso stimmen die Mitglieder der Veröffentli-
chung von Namen und Bildern in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien 
zu, soweit dies den satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht. 
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben und Zwe-
cke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur erlaubt, 
sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied einge-
willigt hat.  

 
 
 
 
Die Einwilligungserklärung habe ich zur Kenntnis genommen. Der Nutzung meiner 
aufgeführten personenbezogenen Daten zu den genannten Zwecken stimme ich zu. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 

 

 


